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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Lukesch und Kol/egen vom 20.4j994, ZI. 6485/J-NR/1994 

"inländische Strohtransporte" 

6lf311AB 

1994 -06- 20 

zu 6lfrf~/J 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B- VG und § 90 erster Satz des Geschäftsordnungsgesetzes 

1975 ist der Nationalrat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über

prüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vol/ziehung zu befragen und 

alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. § 90 zweiter Satz des Geschäftsord

nungsgesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der Vol/ziehung" - also die Ge

genstände des Fragerechtes - unter Verwendung des Wortlautes des § 2 Abs. 3 

des Bundesministeriengesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: 

"Regierungsakte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Verwal

tung des Bundes als Träger von Privatrechten. " 

Für den Umfang der Pflicht zur Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage ist 

daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage einen "Gegenstand der Vol/ziehung" 

betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B- VG niedergelegte Fragerecht und die ihm korrespondieren

de Informationspflicht sol/en die Volksvertretung in die Lage versetzen, sich ein 

Urteil darüber zu bilden, ob die Regierungsgeschäfte den von der Volksvertretung 

beschlossenen Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch 

den politischen Intentionen der Volksvertretung entsprechend geführt werden. Sie 

finden daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkeiten, über die die Bundesregie

rung und ihre einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich verfügen. 
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Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Eigentum des 

Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom Interpellationsrecht gemäß 

Art. 52 Abs. 1 B-VG ("Vollziehung des Bundes'') erfaßt, als in den Organen dieser 

Unternehmen Verwaltungsorgane tätig werden. Konsequenterweise unterliegen da

her auch nur die Handlungen von Verwaltungsorganen in den Organen von Unter

nehmen der parlamentarischen Interpellation. 

Nicht vom Interpellationsrecht umfaßt sind jedoch Handlungen, die von geschäfts

führenden Unternehmungsorganen selbst gesetzt werden. 

Ihre Fragen 1 bis 5 beziehen sich aber ausschließlich auf Handlungen von Unter

nehmensorganen und wären daher auch von diesen zu beantworten. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die ÖBB weitergeleitet. 

Die entsprechende Stellungnahme darf ich Ihnen in der Beilage zur Kenntnis brin

gen. 

Wien, am4'. J,,"~ 1994 

r Bundesminister 
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Stellun.gnahme der ÖRR zu parlamelllarischen. Anfrage 

Nr. 6485/J-NR/1994 

Zu den Fragen I. 2. 3 und 5: 
"War Ihnen die Streichung des Ausnahmetarifes filr inländisches Stroh bekannt? 

Tragen Sie diese Entscheidung der ÖSS angesichts der offenkundig une/wünschten ver
kehrs- und um"l'eltpolitischen Folgen mit? 

Wenn nein, was werden Sie zur Beseitigung dieser Folgen tun? 

Werden Sie den offensichtlich verkehrspolitisch erwünschten Ausnahmetariffür Stroh 
wieder einjl"ihren?" 

Der Ausnahmetariffür Inlandssfrohsendungen wurde nicht gestrichen, sondern ab 1. JOnner 

199-1 den für die ÖSE geltenden neuen Gegebenheiten angepaßt. 

Der mit 1. Jänner 199-1 in Absprache mit der Prtisidentenkonferen= der Landwi11schq(ts

kammern Österreichs geschaffene A usnahmefarif enthält eine Ernläßigung von 55 % auf 

die Regeltar(fklasse. 

Aufgrund des Wegfalles der Subventionszahlungen für Strohtransp011e wegen fehlender 

EU-KOI?formität sowie insbesondere wegen der Velpf7ichtung der (')BB =u einer kaujfnän

nischen Geschi!jisgebarung war eine ){ndenmg gegenüber dem früheren Strohtarif unhe

dingI e~forderlich. 

Um eine Mindenmg dieser Erhöhung =u erreichen, wurde den Strohverladern für Trans

portc nach Normal.\purbahnhöfen die Stellung von vierachsigen Güterwagen in Aussicht 

ges/el/I. Durch diese Vorgangsweise ist es möglich. die Tariferhöhung =u redu=ieren. 

Zu Frage -I: 
"Können Sie lnfonnationen übcr die Höhe der Gren=kosfen von Strohfransporten zur Ver-
fügung stellen?" . 
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Aufgrund der Tatsache, daß im Ausnahmetarif für Strohsendungen bereits bei einer Fracht

zahlung für mindestens 10.000 kg pro zweiachsigem lind mindestens 20.000 kg pro vier

achsigem Güterwagen eine Ermäßigung von 55 % eingerechnet ist, liegen die Nettoerträ

ge nur knapp über den Grenzkosten. 

..;..-. 
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